
Beklagter: Königreich Spanien (Prozessbevollmächtigter: F. Díez
Moreno)

Gegenstand

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter
Erlass aller Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie
2001/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27. September 2001 über das Folgerecht des Urhebers des Ori-
ginals eines Kunstwerks (ABl. L 272, S. 32) nachzukommen

Tenor

1. Das Königreich Spanien hat dadurch gegen seine Verpflichtungen
aus der Richtlinie 2001/84/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. September 2001 über das Folgerecht des Urhe-
bers des Originals eines Kunstwerks verstoßen, dass es nicht alle
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um die-
ser Richtlinie nachzukommen, innerhalb der vorgeschriebenen Frist
erlassen hat.

2. Das Königreich Spanien trägt die Kosten.

(1) ABl. C 82 vom 14.4.2007.

Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 14. Februar
2008 — Kommission der Europäischen Gemeinschaften/

Königreich Spanien

(Rechtssache C-58/07) (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie
2003/110/EG — Unterstützung bei der Durchbeförderung im
Rahmen von Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg —

Keine fristgerechte Umsetzung)

(2008/C 79/11)

Verfahrenssprache: Spanisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: M. Condou-Durante und A. Alcover San
Pedro)

Beklagter: Königreich Spanien (Prozessbevollmächtigter: M.
Muñoz Pérez)

Gegenstand

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie

2003/110/EG des Rates vom 25. November 2003 über die
Unterstützung bei der Durchbeförderung im Rahmen von Rück-
führungsmaßnahmen auf dem Luftweg (ABl. L 321, S. 26) nach-
zukommen

Tenor

1. Das Königreich Spanien hat dadurch gegen seine Verpflichtungen
aus der Richtlinie 2003/110/EG des Rates vom 25. November
2003 über die Unterstützung bei der Durchbeförderung im Rah-
men von Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg verstoßen,
dass es die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich
sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, nicht erlassen hat.

2. Das Königreich Spanien trägt die Kosten.

(1) ABl. C 69 vom 24.3.2007.

Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 31. Januar
2008 — Kommission der Europäischen Gemeinschaften/

Italienische Republik

(Rechtssache C-69/07) (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie
2003/35/EG — Umwelt — Beteiligung der Öffentlichkeit bei
der Ausarbeitung bestimmter Pläne und Programme — Keine

fristgerechte Umsetzung)

(2008/C 79/12)

Verfahrenssprache: Italienisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: D. Recchia und J.-B. Laignelot)

Beklagte: Italienische Republik (Prozessbevollmächtigte:
I. M. Braguglia und Rechtsanwalt S. Fiorentino)

Gegenstand

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie
2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. Mai 2003 über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der
Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und
Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG
und 96/61/EG des Rates in Bezug auf die Öffent-
lichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten (ABl. L 156,
S. 17) nachzukommen
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